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gend, Senioren und Sport  

vom 17.01.2024 

 
Top 4.  Wasserskistrecke in Quetzin 
 
Der Ausschussvorsitzende informierte, dass der Bürgermeister einen Antrag von Herrn Brüm-
mer bekommen hat, in dem dieser darum bat, dass die Stadt seinen Antrag an die Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes unterstützt, die bisher auf 5 Wochen während der Sommer-
ferien geltende begrenzte Genehmigung zur Ausübung seiner Wasserskilehrgänge im Berei-
ches des Ortes Quetzin zu verlängern. Der Bürgermeister hat die Bitte zur Diskussion in den 
Tourismusausschuss und den Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten zur Diskussion weiter-
geleitet. Ein schriftlicher Antrag von Herrn Brümmer lag den Ausschussmitgliedern nicht vor. Ein 
konkreter Zeitrahmen wurde auch nicht benannt. Der Ausschussvorsitzende informierte, dass 
es um eine generelle Willensbekundung der Stadt geht, dass es keine Einwände gegen eine 
Verlängerung des Zeitraumes im jeweiligen Jahr gibt, in dem Herr Brümmer im Rahmen von 
Lehrgängen Interessierten das Laufen von Wasserski vermittelt. Das die Durchführung eines 
Lehrganges mit Neulingen auf der ausgewiesenen Wasserskistrecke hinterm Werder verständli-
cher Weise problematischer und für alle Beteiligten aufgrund des Andranges auf der Strecke 
auch bedeutend gefährlicher ist, ist unbestritten. Zur Vermeidung von möglichen Belästigungen 
wird im Bereich Quetzin ein Boot eigesetzt, dass über einen besonders lärmreduzierten Motor 
verfügt und auch nur mit Geschwindigkeiten fährt, die auf dem See per Verordnung auch er-
laubt sind. Die Ausschussmitglieder haben nach entsprechender Diskussion keine Einwände 
gegen eine Verlängerung des Zeitraumes, in dem zum Zwecke der Ausbildung durch Herrn 
Brümmer mit seinen Kunden in Quetzin Wasserski gelaufen werden darf.  

Beschluss: 

 

Anzahl Mitglieder: 7 

Abstimmungsergebnis: 

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen* 

5 5 0 0 0 
*Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot aufgrund des §24 KV-M-V 
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